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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.11.1997 

Geschäftszahl 

93/14/0159 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie VwGH E 1994/10/25 94/14/0002 1 

Stammrechtssatz 

Der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt das Ergebnis einer Schätzung dahingehend, ob es aufgrund 
schlüssiger, das heißt den Denkgesetzen und dem allgemeinen menschlichen Erfahrungsgut entsprechender 
Erwägungen der Behörde zustandegekommen ist. 


